
NR. 3 - 2019 
RECHTSSTAND JUNI 2019 
WWW.BDO.DE 

IFRS-BULLETIN
IASB veröffentlicht Entwürfe 
ED/2019/1, ED/2019/2 sowie 
ED/2019/3 mit diversen Änderungs-
vorschlägen und ED/2019/4 

u.a. Entscheidungen des IFRS IC aus
der Juni Sitzung, „European Single
Electronic Format“ (ESEF) ab 2020
verpflichtend

Im Blickpunkt: 
Auswirkungen des Endes des LIBOR 

NEWSLETTER NR. 3 – JULI 2019 

BDO AG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Accounting Advisory Group (AAG) 

ANSPRECHPARTNER: 
WP Dr. Jens Freiberg 
WP StB Dr. Norbert Lüdenbach 

KONTAKT: 
BDO AG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Georg-Glock-Straße 8 
40474 Düsseldorf 
Telefon: +49 211 1371-200 
Telefax: +49 211 1371-120 
E-Mail: zar@bdo.de

Editorial 
Wir begrüßen Sie herzlich zur dritten 
Ausgabe unseres „IFRS-Bulletins“ im 
Jahr 2019, mit dem wir Sie über ak-
tuelle und bedeutsame Entwicklun-
gen zu den IFRS informieren wollen. 

Die IBOR Reform und deren Auswir-
kungen auf die Finanzberichterstat-
tung sind zentrales Thema der inter-
nationalen Rechnungslegung im ver-
gangenen Quartal. Mit der Veröffent-
lichung des ED/2019/1 Interest Rate 
Benchmark Reform und den Stel-
lungsnahmen des DRSC und der 
EFRAG informieren wir Sie zu den ak-
tuell diskutierten Themen. Im aktuel-
len Blickpunktthema werden eben-
falls die Auswirkungen des Endes des 
LIBOR analysiert. Des Weiteren wer- 
 

den die wichtigsten Agenda Decisions 
des IFRS IC kompakt dar- und die in 
diesem Quartal veröffentlichen Ent-
würfe des IASB mit diversen Ände-
rungsvorschlägen an den IFRS vorge-
stellt. Zudem sind ab dem 1. Januar 
2020 Jahresabschlüsse nach dem Eu-
ropean Single Electronic Format 
(ESEF) einzureichen. Die ESMA hat 
diesbezüglich bereits einen Entwurf 
zur Anpassung von ESEF an den neu-
esten Stand der IFRS veröffentlicht. 

Unsere Fachmitarbeiter der Ac-
counting Advisory Group der BDO ste-
hen Ihnen für weitere Auskünfte 
gerne zur Verfügung und beraten Sie 
in allen weiteren Fragen zu Themen 
rund um die Rechnungslegung. 

https://www.ifrs.org/-/media/project/ibor-reform/snapshot-ed-interest-rate-benchmark-reform.pdf
https://www.ifrs.org/-/media/project/ibor-reform/snapshot-ed-interest-rate-benchmark-reform.pdf
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1. ENDORSEMENT STATUS  

1.1. Übernahmen in EU-Recht 

In Q2/2019 gab es kein endorsement.  

1.2. Ausstehende Übernahmen 

Das endorsement der nachfolgenden Standards 
sowie Änderungen an IFRS steht noch aus (erwar-
tetes EU-Übernahmedatum jeweils in Klammern; 
Stand: 28. März 2019): 

Standards: 

• IFRS 17 Insurance Contracts (endorsement: 
noch offen). 

Änderungen an IFRS: 

• Änderungen der Verweise auf das Rahmenkon-
zept in IFRS-Standards (2019), 

• IFRS 3 Definition of a Business (2019) 
• IAS 1 und IAS 8 Definition of Material (2019) 

2. EUROPÄISCHES ENFORCEMENT 

2.1. ESMA-Entwurf zur Anpassung von ESEF 
an den neuesten Stand der IFRS 

Die europäische Wertpapier- und Marktaufsichts-
behörde (ESMA) veröffentlichte ihren Entwurf zur 
Änderung der technischen Regulierungsstandards 
des europäischen einheitlichen elektronischen 
Berichtsformats (ESEF). Die neuen Regelungen 
sollen ab dem 01. Januar 2020 in Kraft treten.  

Der neuste Entwurf der ESMA enthält technische 
Änderungen, die die Anpassungen der IFRS Foun-
dation, die am 27. März 2019 veröffentlicht wur-
den, auch auf europäischer Ebene implementie-
ren. Die Europäische Kommission hat jetzt drei 
Monate Zeit, den Entwurf zu bestätigen. Generell 
werden kapitalmarktorientierte Unternehmen in 
der EU ab dem 01. Januar 2020 dazu verpflichtet 
sein, ihre Jahresabschlüsse digital als Inline-
XBRL-Dokumente einzureichen. Diese und wei-
tere Regelungen wurde bereits am 29. Mai 2019 
von der Europäischen Kommission verabschiedet.  

3. AKTIVITÄTEN VON DRSC UND IDW 

3.1. DRSC Stellungnahme zu ED/2018/2 

Gegenstand von ED/2018/2 Drohverlustrückstel-
lungen für belastende Verträge – Kosten der Ver-
tragserfüllung des IASB von Dezember 2018 sind 
insbesondere Kosten, die ein Unternehmen bei 
der Beurteilung, ob ein belastender Vertrag vor-
liegt, als Kosten für die Erfüllung eines Vertrages 

aufnehmen sollte. Der IASB schlägt vor, sämtli-
che Kosten, die unmittelbar mit dem Vertrag zu-
sammenhängen, zu berücksichtigen. 

Das Deutsche Rechnungslegung Standards Com-
mittee e. V. (DRSC) begrüßt die Klarstellung für 
ein einheitlicheres Verständnis des Begriffs „Kos-
ten der Vertragserfüllung“. Ebenso stimmt das 
DRSC zu, nicht nur auf die inkrementellen Kos-
ten, sondern auf sämtliche sich auf den Vertrag 
beziehenden Kosten abzustellen. Aus Sicht des 
DRSC bedarf der Begriff „Kosten, die sich direkt 
auf den Vertrag beziehen“ einer weiteren Präzi-
sion in Form der Anpassung der vorgeschlagenen 
Beispiele sowie der Basis for Conclusions. 

3.2. DRSC Stellungnahme zu vorläufigen 
Agenda-Entscheidungen des IFRS IC (März 
2019) 

Das IFRS IC hat in seiner März Sitzung vier vorläu-
fige Agenda Decisions getroffen. Diese betrafen 
gehaltene Kryptowährungen, IFRS 15, IFRS 16 und 
IAS 19 (siehe Kapitel 4.7 dieses Bulletin). Das 
DRSC stimmte am 15. Mai 2019 fast allen (vorläu-
figen) Entscheidungen zu. Ausgenommen ist eine 
Entscheidung zu den gehaltenen Kryptowährun-
gen und eine zu IAS 19.  

• Gehaltene Kryptowährungen: In seiner (vor-
läufigen) Entscheidung definierte das IFRS IC 
Kryptowährungen als immaterielle Vermö-
genswerte. Folglich gelten für bilanzierungs-
relevante Sachverhalte die Standards IAS 38 
oder IAS 2 (sofern zur Veräußerung gehalten). 
Das DRSC kritisiert im Wesentlichen Kryp-
towährungen nicht nur auf einen Typ zu be-
schränken. Demnach eignen sich nach Ansicht 
des DRSC  einige als liquide Mittel und werden 
als Zahlungsmittel akzeptiert (Finanzinstru-
ment).  

• IAS 19: Ein zusätzlicher Kritikpunkt betraf die 
Darlegung des IFRS IC, inwieweit ein potenzi-
eller Abschlag, unter Berücksichtigung des 
Verhältnisses von Planvermögen zu Planver-
bindlichkeiten, sich auf die Klassifizierung ei-
nes Pensionsplans auswirkt. Nach Auffassung 
des DRSC sollte die Bewertung eines Plans auf 
Grundlage aller Faktoren erfolgen und nicht 
nur auf einem Merkmal basieren. Das DRSC 
schlägt aufgrund der Komplexität der Defini-
tion der Pläne vor, die bestehenden Definitio-
nen zu dem Planvermögen und Planverbind-
lichkeiten zu überarbeiten.  
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3.3. DRSC-Stellungnahme zu ED/2019/1 

Bezugnehmend auf ED/2019/1 des IASB vom 03. 
Mai 2019, der Änderungen an IFRS 9 und IAS 39 
aufgrund der kommenden IBOR-Reform vorsieht, 
unterstützt das DRSC grundsätzlich die vorge-
schlagenen Änderungen. 

Lediglich bezüglich der Ausweitung der Angabe-
pflichten äußert das DRSC bedenken. Laut IASB 
sollen Unternehmen angeben, welche Auswirkun-
gen die Änderungen auf ihre Sicherungsbeziehun-
gen hätten. Zusätzliche Angaben seien zwar not-
wendig, das DRSC zweifelt aber an, dass das Aus-
maß im Verhältnis zu den Kosten und Vorteilen 
steht. Die Offenlegungspflichten nach IFRS 7 soll-
ten verhältnismäßig bleiben, d.h. die Informatio-
nen sich darauf konzentrieren, inwieweit ein Un-
ternehmen von der Reform betroffen ist. Diese 
Anforderung wird laut DRSC bereits durch die 
Pflichten nach IFRS 7 erfüllt. Zusätzlich verweist 
das DRSC auf die Kurzfristigkeit der Angabe-
pflichten aufgrund des vorgeschlagenen Gültig-
keitsdatums.  

4. AKTIVITÄTEN DES IASB/ IFRS IC 

4.1. Änderungen an IFRS 9 und IAS 39 
(ED/2019/1) 

Mit der Streichung der Interbank Offered Rates 
(IBOR) als Benchmark-Zinssatz stellen sich eine 
Reihe von Bilanzierungsfragen insbesondere für 
die Abbildung von Sicherungsbeziehungen (hedge 
accounting) nach IFRS. Da noch unklar ist, wel-
che neuen Benchmark-Zinssätze gelten sollen 
und ab welchem Zeitpunkt, entsteht eine Unsi-
cherheit in Bezug auf die Fortführung bestehen-
der Hedge Accounting Beziehungen.  

Am 03. Mai 2019 veröffentlichte das IASB 
ED/2019/1 Interest Rate Benchmark Reform als 
Reaktion auf die bestehende Unsicherheit. Die 
Neuerungen werden in einem eingefügten Kapitel 
in IFRS 9/ IAS 39 behandelt. 

Der Entwurf gewährt folgende Erleichterungen: 

• Anpassung des highly probable Kriterium bei 
cash flow hedges: Bei der Beurteilung der 
Wahrscheinlichkeit, ob eine geplante Transak-
tion stattfinden wird, soll angenommen wer-
den, dass die IBOR-basierten Vertragsbedin-
gungen durch die IBOR-Reform nicht geändert 
werden. 

• Prospektive Effektivitätsbeurteilung von 
Hedge-Beziehungen: Die Beurteilung soll un-
ter der Annahme durchgeführt werden, dass 

die  
IBOR-basierten vertraglichen Cashflows aus 
dem Sicherungsinstrument und dem Grundge-
schäft nicht verändert werden. 

• IBOR-Risikokomponenten: Bestehende Hedge-
Beziehungen, die eine nicht vertraglich fest-
gelegte IBOR-Risikokomponente absichern, 
sollen fortgeführt werden, sofern at inception 
der Sicherungsbeziehung die Risikokompo-
nente die sog. separate identifiable Anforde-
rung erfüllt war, auch wenn die Anforderung 
zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr er-
füllt wird. 

Die Anwendung der Erleichterungen soll prospek-
tiv erfolgen, bis entweder keine Unsicherheit 
mehr über den Zeitpunkt und die Höhe der Cash-
flows besteht oder die Sicherungsbeziehungen 
beendet werden. Die Veröffentlichung des fina-
len Standards wird für Ende 2019 erwartet. Erst-
anwendungszeitpunkt ist der 01. Januar 2020.  

4.2. Änderungen an IFRS 1, IFRS 9, IFRS 16 und 
IAS 41 (ED/2019/2) 

Der IASB veröffentlichte am 21. Mai 2019 den 
Entwurf ED/2019/2 Annual Improvements to 
IFRSs 2018–2020 Cycle.  

• Änderungen an IFRS 1: IFRS 1.D16 regelt Fälle, 
in denen ein Tochterunternehmen zeitlich 
nach der Muttergesellschaft erstmals einen 
IFRS-Abschluss veröffentlichen will (z.B. ei-
gene Börsennotierung). Bei einem solchen 
Sachverhalt kann das Tochterunternehmen 
unverändert die bisher in den Konzernab-
schluss des Mutterunternehmens eingebrach-
ten Bilanzwerte weiterführen. Das Wahlrecht, 
auf die Werte des Konzernabschlusses zurück-
zugreifen, erstreckt sich nur auf Vermögens-
werte und Schulden, nicht auf das Eigenkapi-
tal und gilt deshalb auch nicht für die (kumu-
lierte) Währungsumrechnungsdifferenz aus 
Beteiligungen der Tochter an ausländischen 
Enkelunternehmen. Die kumulierten Umrech-
nungsdifferenzen des Tochterunternehmens 
sollen hierdurch mit in die Ausnahmeregelung 
des IFRS 1.D16(a) einbezogen werden.  

• Änderungen an IFRS 9: Bei der Umschuldung 
von Krediten oder der Modifizierung der Kon-
ditionen eines Kredits stellt sich die Frage, ob 
ein Abgang der alten und ein Zugang einer 
neuen Verbindlichkeit anzunehmen ist oder 
die alte Verbindlichkeit zu geänderten Bedin-
gungen fortzuführen ist. Unterscheiden sich 
die Vertragsbedingungen substantiell, ist ein 
Abgang zu unterstellen. Geklärt werden soll, 

https://www.ifrs.org/-/media/project/ibor-reform/snapshot-ed-interest-rate-benchmark-reform.pdf
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ob bei der Bemessung des 10%-Tests nur Ge-
bühren einzubeziehen sind, die vom Unter-
nehmen an den Gläubiger (und vice versa) ge-
zahlt werden.  

• Änderungen an IFRS 16: Das illustrative ex-
ample Nummer 13 des IFRS 16 enthält Aussa-
gen zu Zahlungen des Leasinggebers an den 
Leasingnehmer zur Erstattung von Ausgaben 
für Mietereinbauten, die – unbegründet - aber 
nicht als Leasinganreiz nach IFRS 16.24(b) 
qualifiziert werden. Zur Vermeidung von Miss-
verständnissen soll diese Aussage gestrichen 
werden. 

• Änderungen an IAS 41: Die vorgesehene Ände-
rung des IAS 41.22 sieht eine Angleichung an 
die Regelungen von IFRS 13 vor. Hierzu soll 
das derzeit noch bestehende Erfordernis der 
Nichtberücksichtigung von Zahlungsströmen 
für Steuern nun bei der Ermittlung des beizu-
legenden Zeitwertes gestrichen werden. 

4.3. Änderungen an IFRS 3 (ED/2019/3) 

Der IASB veröffentlichte am 30. Mai 2019 einen 
Entwurf mit Änderungsvorschlägen für IFRS 3. 
Diese betreffen die Aktualisierung von IFRS 3 auf 
das im März 2018 überarbeitete Rahmenkonzept. 
Neben der Aktualisierung des Verweises soll ein 
ausdrückliches Verbot im Standardtext für die Er-
fassung von Eventualforderungen von IFRS 3 auf-
genommen werden. Weiterhin wird eine Ausnah-
meregelung bei den Ansatzvorgaben in IFRS 3 
eingeführt. Für separate erfasste Verbindlichkei-
ten und Eventualverbindlichkeiten im scope von 
IAS 37 und IFRIC 21 sind vom Erwerber für die 
Identifizierung einer Verpflichtung die Vorgaben 
von IAS 37 und IFRIC 21 (nicht des Framework) 
anzuwenden. 

4.4. Änderungen an IFRS 17 (ED/2019/4) 

Der IASB veröffentlichte einen Entwurf mit Ände-
rungen an IFRS 17. Darin wird die Verschiebung 
des Inkrafttretens von IFRS 17 auf Geschäfts-
jahre, die am oder nach dem 01. Januar 2022 be-
ginnen, vorgeschlagen. Kreditkartenverträge, die 
Versicherungsschutz bieten, sollen von der An-
wendung von IFRS 17 ausgenommen und für die 
Anwendung auf Darlehensverträge, die ein er-
hebliches Versicherungsrisiko übertragen, soll ein 
Wahlrecht eingeführt werden. 

Des Weiteren soll es Änderungen im Bereich der 
Versicherungsakquise im Zusammenhang mit er-
warteten Vertragsverlängerungen in Bezug auf 
die Zuweisung, den Ansatz, die Einbringlichkeit 
und die Cashflows und Änderungen bei der Zu-
weisung der vertraglichen Dienstleistungsmarge 
auf Grundlage von Deckungseinheiten, die den 
Versicherungsschutz und die Investmentrendite-
leistung berücksichtigen, geben. 

Die Option zur Risikominderung auf gehaltene 
Rückversicherungsverträge soll erweitert werden 
und soweit beim erstmaligen Ansatz Verluste aus 
belasteten Versicherungsverträgen ausgewiesen 
wurden, müssen künftig auch Gewinne aus gehal-
tenen Rückversicherungsverträgen erfasst wer-
den. Daneben soll die Darstellung der finanziel-
len Lage bei Versicherungsverträgen (Ausweis auf 
Basis von Portfolios statt Gruppen) vereinfacht 
und Übergangserleichterungen bei Unterneh-
menszusammenschlüssen eingeführt werden. 

4.5. Äußerungen es FASB-Vorsitzenden über 
die Zusammenarbeit mit dem IASB 

Während der Finanzberichterstattungskonferenz 
des Baruch College in New York äußerte sich der 
FASB-Vorsitzende Russel Golden zur Zusammen-
arbeit mit dem IASB. 

Golden hob die Herausforderungen der Entwick-
lung international vergleichbarer Rechnungsle-
gungsstandards aufgrund unterschiedlicher 
Rechtssysteme hervor und lobte die erfolgreiche 
Umsetzung vieler FASB-IASB-Projekte. Er er-
klärte, dass es aufgrund nationaler Unterschiede 
jedoch nicht immer möglich sei eine bilaterale 
Konvergenz zu erreichen. Golden versicherte, 
dass der FASB künftig weiterhin eng mit dem 
IASB zusammenarbeiten werde. 
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4.6. Entscheidungen des IFRS IC in Q2 2019 

Norm Kurzbeschreibung Monat 

Krypto-
wäh-
rungen 

Kryptowährungen erfüllen die 
Definition eines immateriel-
len Vermögenswertes nach 
IAS 38, da sie vom Inhaber ge-
trennt und einzeln verkauft o-
der übertragen werden kön-
nen. IAS 2 gilt für Kryptowäh-
rungen, wenn sie im Rahmen 
der gewöhnlichen Geschäfts-
tätigkeit zur Veräußerung ge-
halten werden. 

Juni 

IFRS 15 Bei Baukosten, die sich auf 
eine teilweise erfüllte Leis-
tungspflicht im Vertrag bezie-
hen, handelt es sich um Kos-
ten, die sich auf die bisherige 
Leistung des Unternehmens 
beziehen. Diese Kosten erzeu-
gen oder verbessern daher 
keine Ressourcen des Unter-
nehmens, die zur weiteren 
Erfüllung der Leistungsver-
pflichtung in der Zukunft ver-
wendet werden (IFRS 
15.95b)). 

Juni 

IFRS 16 Im Falle einer langjährigen 
Vereinbarung eines Grund-
stückseigentümers mit einem 
Vertragspartner, bei dem die-
sem die Möglichkeit gewährt 
wird, eine Ölpipeline in einen 
unterirdischen Bereich zu ver-
legen (subsurface right)  und 
dieser über die gesamte Ver-
tragsperiode alle Entschei-
dungen über die Nutzung des 
spezifizierten unterirdischen 
Raumes Raums trifft (IFRS 
16.B24b)i)), stellt ein Lea-
singverhältnis dar; auch wenn 
der Eigentümer sich das 
Recht vorbehält, die Fläche 
oberhalb der Pipeline zu nut-
zen. 

Juni 

IAS 19 Ein beitragsorientierter Plan 
kann auch dann existieren, 
wenn auf den Beitrag, den ein 
Unternehmen zu leisten hat, 
das Verhältnis von Planvermö-
gen und Planverbindlichkeiten 
einen bestimmten Wert über-
steigt und folglich ein poten-
zieller Abschlag vorliegt. 

Juni 

5. AKTIVITÄTEN AUF EUROPÄISCHER 
EBENE  

5.1. EFRAG Stellungnahme zu ED/2018/2 

Die EFRAG hat am 25. April 2019 eine endgültige 
Stellungnahme gegenüber dem IASB zu 
ED/2018/2 veröffentlicht. Darin begrüßt die 
EFRAG die Bemühungen, die Frage nach IAS 37 zu 
klären, ob in einem Vertrag die unvermeidbaren 
Kosten zur Erfüllung der Verpflichtungen aus dem 
Vertrag den erwarteten wirtschaftlichen Nutzen 
übersteigen. Die EFRAG stellt fest, dass die vor-
geschlagenen Änderungen nicht nur die Beurtei-
lung der Belastung für langfristige Fertigungsauf-
träge, die zuvor in den Anwendungsbereich von 
IAS 11 fielen, sondern auch die Beurteilung alle 
Verträge, die in den Anwendungsbereich von IAS 
37 fallen, betreffen. 

5.2. Vorläufige EFRAG Stellungnahme zu 
ED/2019/2 

Am 21. Mai 2019 veröffentlichte der IASB seinen 
Entwurf zu den jährlichen Verbesserungen der 
IFRS (Zyklus 2018—2020) mit Änderungen an vier 
Standards (siehe Abschnitt 4.2).  

Die vorgeschlagenen Änderungen wurden von 
EFRAG in dem am 05. Juni 2019 veröffentlichten 
Stellungnahmeentwurf mit einem (vorläufig) po-
sitiven Urteil versehen. Als „prozessuale“ Anmer-
kungen sieht EFRAG jedoch die Notwendigkeit 
die Änderungen an IFRS 9 ebenso auf IAS 39 aus-
zuweiten. Weiterhin sollte IFRS 16 um Beispiele 
ergänzt werden, die klarstellen, wann ein Lea-
singanreiz vorliegt. 

5.3. EFRAG Stellungnahme zu ED/2019/1 

Die EFRAG veröffentlichte am 20. Juni 2019 eine 
endgültige Stellungnahme zu den vom IASB vor-
geschlagenen Änderungen bezüglich der IBOR-Re-
form (ED/2019/1) (siehe Abschnitt 4.1). 

Die EFRAG stimmt dem Vorschlag - die Änderun-
gen nicht rückwirkend auf Sicherungsgeschäfte 
anzuwenden – nicht zu. Außerdem muss von Sei-
ten des IASB eine Klärung hinsichtlich der Ände-
rungen zum Portfolio Fair Value Hedge von Zins-
änderungsrisiken und dem Einsatz von Cross-Cur-
rency-Swaps stattfinden. Die EFRAG ist zudem 
nicht der Auffassung, dass die Angaben aus Kos-
ten-Nutzen-Sicht ein angemessenes Verhältnis 
darstellen. 
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5.4. Diskussionspapier zur Bilanzierung von 
Pensionsplänen mit einer Vermögenser-
tragszusage 

Die EFRAG untersucht in einem von ihnen heraus-
gebrachten Diskussionspapier alternative Bilan-
zierungsmöglichkeiten für Leistungen an Arbeit-
nehmer nach der Pensionierung, bei denen der 
größere Wert aus einer Rendite eines jeweiligen 
Vermögenswerts oder einer Gruppe von Vermö-
genswerten und einer garantierten Mindestren-
dite zugesagt wird.  

Diskutiert wird ein gedeckelter Vermögenswert-
renditeansatz, ein Ansatz auf Grundlage des bei-
zulegenden Zeitwerts und ein Erfüllungswertan-
satz. Bei allen Ansätzen wird das Planvermögen 
gemäß IAS 19 zum beizulegenden Zeitwert be-
wertet. Die Auswirkungen werden anhand von 
Beispielen veranschaulicht. 

5.5. EFRAG-Stellungnahme zum Änderungsent-
wurf am Handbuch des IASB zum Konsulta-
tionsprozess 

Am 29. April 2019 veröffentlichte die IFRS-Stif-
tung einen Entwurf mit vorgeschlagenen Ände-
rungen am Due Process Handbook. Darin sollen 
der Umfang und die Rolle der Auswirkungsanaly-
sen, Status und Rolle der vom IFRS IC veröffent-
lichten Agenda Decisions sowie deren zeitliche 
Umsetzung und die Möglichkeit des IASB, eigene 
Board Agenda Decisions zu veröffentlichen, ge-
klärt werden. 

Die EFRAG hat am 14. Juni 2019 seine Stellung-
nahme zu dem Entwurf veröffentlicht: 

• Auswirkungsanalyse: EFRAG begrüßt die Klar-
stellung, dass Auswirkungsanalysen den ge-
samten Standard Setting-Prozess abdecken 
sollen. EFRAG schlägt vor, für Großprojekte 
detaillierte Auswirkungsberichte in jeder 
Phase des due process mit Veröffentlichung 
von key due process documents zu erstellen. 

• IFRS IC Agenda Decisions: Diese sollen so ge-
staltet werden, dass die in den IFRS enthalte-
nen Grundsätze und Anforderungen auf den 
der Agenda Entscheidung zugrundeliegenden 
Sachverhalt anzuwenden sind. Agenda Decisi-
ons dürfen keine bestehenden IFRS Regelun-
gen ändern oder ergänzen. Der IASB soll si-
cherstellen, dass die Agenda Decisions nur er-
läuterndes Material und Verweise auf den In-
halt der IFRS-Standards enthalten. 

In diesem Zusammenhang sei erwähnt, dass 
die IASB Vorsitzende bereits im Vorfeld in ei-
nem Interview vom 20. März 2019 festhielt, 
dass die zeitliche Umsetzung von Agenda De-
cisions bei Unternehmen eher in Monaten als 
Jahren stattfinden solle („But as a rule of 
thumb I think it is fair to say that we had in 
mind a matter of months rather than years“).  

• Board Agenda Decisions: EFRAG sieht keine 
Notwendigkeit für ein solches zusätzliches In-
strument.  

5.6. EFRAG-Fragebogen zu den Themen hedge 
accounting und IFRS 17 

Die EFRAG lädt nach IFRS bilanzierende europäi-
sche Versicherer ein an einer Umfrage zum 
hedge accounting nach IFRS 9/IAS 39 teilzuneh-
men. Der Fragebogen geht auf aktuelle und künf-
tige wirtschaftliche Sicherungsstrategien sowie 
deren Bilanzierung ein. Außerdem befasst er sich 
mit der Anwendung von IFRS 9, der Risikominde-
rung nach IFRS 17 und Bilanzierungsanomalien. 
Ziel ist die Prüfung des Zusammenspiels von IFRS 
9 mit IFRS 17 im Bereich des hedge accounting. 

5.7. „European Single Electronic Format“ 
(ESEF) ab 2020 verpflichtend 

Ab dem 01. Januar 2020 sind börsennotierte Un-
ternehmen in der EU dazu verpflichtet, ihre Jah-
resabschlüsse nach dem European Single Electro-
nic Format (ESEF) einzureichen. Abschlüsse sind 
dann als Extensible Hypertext Markup Language 
(XHTML) aufzubereiten. Die Teile des IFRS Kon-
zernabschlusses sind mit sog. XBRL tags zu verse-
hen, um eine maschinelle Lesbarkeit zu errei-
chen. Zur Erleichterung hat die ESMA ein Hand-
buch sowie ein ESEF-Taxonomie angefertigt. Ziel 
ist u.a. die Geschäftsberichte besser zu struktu-
rieren und Informationen anwenderfreundlicher 
zu gestalten.  
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6. BLICKPUNKT: AUSWIRKUNGEN DES 
ENDES DES LIBOR* 

6.1. Das Ende der London Interbank Offered 
Rate 

Ab 2022 wird die London Interbank Offered Rate 
(LIBOR) als Referenzzinssatz für eine risikolose 
Rendite eingestellt. Im Rahmen der Finanzkrise 
wurde die Schwäche des LIBOR aufgedeckt. 
Stattdessen kommt künftig der Rückgriff auf 
Overnight Interest Averages (ONIA), die sich auf 
Basis tatsächlicher Umsätze als Durchschnitts-
zinssatz für Übernachtgeld im Interbankenge-
schäft ergeben, in Betracht. 

6.2. Konsequenzen für die bilanzielle Abbil-
dung 

Aus der Einstellung des IBOR ergeben sich Folgen 
für die bilanzielle Abbildung von Finanzinstru-
menten. Eine Anpassung an geänderte Konditio-
nen kann, in Abhängigkeit von der vertraglichen 
Ausgestaltung, erforderlich sein.  

Ansätze zur bilanziellen Abbildung: 

1. Aktualisierung des Effektivzinssatzes (IFRS 
9.B5.4.5) 

2. Behandlung als Modifikation ohne Ausbu-
chung (IFRS 9.5.4.3)  

3. Behandlung als Modifikation mit Ausbuchung 
(IFRS 9.3.3.1/2) 

Wird lediglich der Referenzzinssatz angepasst, ist 
der Effektivzinssatz zu aktualisieren. Eine Abwei-
chung in der Benchmarkrate ist prospektiv zu er-
fassen. Werden die bestehenden Vereinbarungen 
substantiell angepasst, liegt eine wesentliche Än-
derung vor und das bestehende Instrument ist 
auszubuchen und ein neues ist zu erfassen. 

6.3. Besondere Relevanz für das hedge ac-
counting 

In Bezug auf die formale Dokumentation des Si-
cherungszusammenhangs hat die Änderung des 
Referenzzinssatzes derzeit keine Auswirkungen. 
Für Sicherungszusammenhänge, die bereits be-
stehen und über den Zeitpunkt des Austausches 
fortgeführt werden, müssen die abgesicherten 
Zahlungen und/oder Risiken neu definiert wer-
den, wenn es einen expliziten Verweis auf die I-
BOR-Rendite gibt. Soweit sich eine Änderung der 
Dokumentation des hedged item oder des abgesi-
cherten Risikos ergibt, ziehen diese eine Beendi-
gung des hedge accounting nach sich. Für zukünf-
tige hedge-Beziehungen kann bereits (abstrakt) 

auf die Änderung hingewiesen werden, um das 
Risiko einer Beendigung auszuschließen. 

Damit ein Sicherungszusammenhang für künftig 
erwartete Transaktionen anerkannt werden 
kann, ist der Nachweis der hohen Wahrschein-
lichkeit des tatsächlichen Eintritts erforderlich. 
Eine Designation als separat abgesicherte Risiko-
komponente kann solange weiterhin anhand des 
IBOR erfolgen, wie dieser eine anerkannte Refe-
renz für die Preisstellung am (relevanten) Markt 
bleibt. Erst mit Wechsel auf eine neue Bench-
markrate entfällt die Möglichkeit zur Designation 
einer separaten Risikokomponente. Da der IBOR 
derzeit noch als (Risiko-)Komponente zukünftiger 
variabler Zinssätze angesehen werden kann, exis-
tiert auch das designierte Grundgeschäft weiter. 
Dementsprechend ist die Bilanzierung von Siche-
rungsgeschäften fortzuführen und die Erfassung 
von Wertänderungen derzeit nicht erforderlich. 

Grundsätzlich ist ein Nachweis der Effektivität 
der Sicherungsbeziehung erforderlich. Haben Be-
ziehungen über das Ende des LIBOR Bestand, so 
ist eine Schätzung der Zahlungsströme für den 
Effektivitätsnachweis notwendig. Derzeit ist eine 
Schätzung der Zahlungsströme basierend auf den 
Erwartungswerten des LIBOR zu ermitteln, da 
diese auch für einen Zeitraum nach der Einstel-
lung vorliegen. 

6.4. Ergebnis 

Aktuell ergeben sich aus dem Wegfall des IBOR 
noch keine Auswirkungen auf die Bilanzierung. 
Insbesondere aufgrund des Mangels eines neuen 
Referenzzinssatzes, ist weiterhin eine Bewertung 
anhand des IBOR erforderlich. Der IASB hat die 
Auswirkungen der Abschaffung der IBOR-Renditen 
in das Arbeitsprogramm aufgenommen. Dabei 
sollten schwerpunkthaft die Konsequenzen für 
das hedge accounting behandelt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Literatur: Dr. Jens Freiberg, PiR 09/2018, S. 272 
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Anlage – Überblick über die Projekte des IASB 

Maintenance  
Projects 

Nächster 
milestone 

Zeitpunkt 

2019 Comprehensive 
Review of the IFRS for 
SMEs Standard 

Request 
for Infor-
mation 

H2/2019 

Accounting Policies and 
Accounting Estimates  
(Amendments to IAS 8) 

Decide  
Project  
Direction 

-  

Accounting policy 
changes (Amendments 
to IAS 8) 

Decide  
Project  
Direction 

-  

Amendments to IFRS 17 
Insurance Contracts 

Exposure 
Draft 
Feedback 

Q4 2019 

Availability of a Refund 
(Amendments to 
IFRIC 14) 

IFRS 
Amend-
ment 

-  

Classification of Liabili-
ties as Current or Non-
current (Amendments 
to IAS 1) 

IFRS 
Amend-
ment 

H2/2019 

Deferred tax related to 
assets and liabilities 
arising from single 
transaction (Amend-
ments to IAS 12) 

Exposure 
Draft 

July 2019 

Disclosure Initiative – 
Accounting Policies 

Exposure 
Draft 

Septem-
ber 2019 

Disclosure Initiative – 
Targeted Standards 
level Review of  
Disclosures 

Exposure 
Draft 

-  

Fees in the ‘10 per 
cent’ test for derecog-
nition  

(Amendments to IFRS 9) 

Exposure 
Draft 
Feedback 

- 

IBOR Reform and its Ef-
fects on Financial Re-
porting 

Exposure 
Draft 
Feedback 

Septem-
ber 2019 

Lease Incentives 
(Amendment to Illus-
trative Example 13  
accompanying IFRS 16) 

Exposure 
Draft 
Feedback 

- 

Onerous Contracts – 
Cost of Fulfilling a Con-
tract (Amendments to 
IAS 37) 

Decide 
Project 
Direction 

- 

Property, Plant and 
Equipment: Proceeds 
before Intended Use 
(Amendments to IAS 16) 

IFRS 
Amend-
ment 

-  

Subsidiary as a First-
time Adopter (IFRS 1) 

Exposure 
Draft 
Feedback 

- 

Taxation in Fair Value 
Measurements (Amend-
ments to IAS 41)  

Exposure 
Draft 
Feedback 

- 

Updating a Reference 
to the Conceptual 
Framework (Amend-
ments to IFRS 3) 

Exposure 
Draft 
Feedback 

- 

Standard-Setting  
Projects 

Nächster 
milestone 

Zeitpunkt 

Management Commen-
tary  

Exposure 
Draft 

H1/2020 

Rate-regulated Activi-
ties 

Discussion 
Paper or 
Exposure 
Draft 

H1/2020 

Primary Financial 
Statements 

Exposure 
Draft 

H2/2019 

Research  
Projects 

Nächster 
milestone 

Zeitpunkt 

Business Combinations 
under Common Control 

Discussion 
Paper 

H1/2020 

Subsidiaries that are 
SMEs 

Review 
Research 

H2/2019 

Dynamic Risk Manage-
ment 

Core 
Model 

H2/2019 

Extractive Activities Review 
Research 

H2/2019 

Financial Instruments 
with Characteristics of 
Equity 

Decide 
Project 
Direction 

H2/2019 

Goodwill and Impair-
ment 

Discussion 
Paper  

H2/2019 

Provisions Review 
Research 

H2/2019 

Pension Benefits that 
Depend on Asset Re-
turns 

Review 
Research 

H2/2019 

Other 
Projects 

Nächster 
milestone 

Zeitpunkt 

Due Process Handbook 
Review 

Exposure 
Draft 
Feedback 

Q4/2019 
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